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Bekanntmachung über den Bebauungsplan 
Nr. 1222A -Rheinhausen- „Flutweg“ für einen 
Bereich zwischen Grabenacker (einschließ- 
lich dem ehemaligen Peschmannhof), In den  
Peschen (mit Ausnahme einer Fläche im Eck- 
bereich Kreuzacker / In den Peschen) und 
nördlich der über den Flutweg erschlossenen 
Bebauung

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 
31.03.2022 gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 
den Bebauungsplan Nr. 1222A -Rheinhausen- 
„Flutweg“ als Satzung beschlossen.

Der Bebauungsplan Nr. 1222A -Rheinhausen- 
„Flutweg“ wird gemäß § 10 Abs. 3 BauGB 
öffentlich bekannt gemacht.

Der Bebauungsplan Nr. 1222A -Rheinhausen- 
„Flutweg“ mit Begründung kann beim Amt für 
Stadtentwicklung und Projektmanagement der 
Stadt Duisburg zu den üblichen Öffnungszeiten 
eingesehen werden.

Über den Inhalt des Planes und der Begründung 
wird auf Verlangen Auskunft gegeben.

Gleichzeitig wird

1.	 gemäß § 44 Abs. 5 BauGB,
2.	 gemäß § 215 Abs. 2 BauGB und
3.	� gemäß § 7 Abs. 6 Gemeindeordnung Nord-

rhein-Westfalen (GO NRW)

auf Folgendes hingewiesen:

1)	� Eine Entschädigung wegen dieses Bebauungs-
planes kann der/die Entschädigungsberech-
tigte gemäß § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie 
Abs. 4 BauGB verlangen, wenn die in den 
§§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermö-
gensnachteile eingetreten sind. Die Fälligkeit 
etwaiger Entschädigungsansprüche kann der/
die Berechtigte dadurch herbeiführen, dass 
er die Leistung der Entschädigung schriftlich 
bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt. 
Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn 
nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem die in § 44 Abs. 3 Satz 1  
BauGB bezeichneten Vermögensnachteile ein- 
getreten sind, die Fälligkeit des Anspruches 
herbeigeführt wird.
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2)	 Unbeachtlich werden: 

	 1.  �eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis  
3 BauGB beachtliche Verletzung der dort  
bezeichneten Verfahrens- und Formvor- 
schriften,

	 2.  �eine unter Berücksichtigung des § 214  
Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung  
der Vorschriften über das Verhältnis  
des Bebauungsplanes und des Flächen- 
nutzungsplanes

	 3.  �eine nach § 214 Abs. 2a BauGB beacht-
liche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften und

	 4.  �nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beacht- 
liche Mängel des Abwägungsvorganges, 

	� wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit 
Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes 
oder der Satzung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhaltes geltend gemacht 
worden sind.

	� Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach  
§ 214 Abs. 2 a BauGB beachtlich sind.

3)	� Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) kann gegen 
diese Satzung gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 GO 
NRW nach Ablauf von sechs Monaten seit 
dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn

	 a)  �eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 
oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-
ren wurde nicht durchgeführt,

	 b)  �die Satzung ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekannt gemacht worden,

	 c)  �der Oberbürgermeister hat den Satzungs-
beschluss vorher beanstandet oder

	 d)  �der Form- oder Verfahrensmangel ist ge- 
genüber der Stadt Duisburg vorher gerügt 
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift 
und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt.

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungs-
plan Nr. 1222A -Rheinhausen- „Flutweg“ in Kraft.
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Zugleich wird bekannt gemacht, dass der 
Flächennutzungsplan im Wege der Berichti-
gung an die Festsetzungen des Bebauungs-
planes angepasst wurde. Der berichtigte 
Flächennutzungsplan mit der Bezeichnung
„Berichtigung Nr. 6.54 -Rheinhausen- 
des Flächennutzungsplans der Stadt 
Duisburg“ für einen Bereich zwischen
Grabenacker (einschließlich dem 
ehemaligen Peschmannhof), In den 
Peschen (mit Ausnahme einer Fläche 
im Eckbereich Kreuzacker / In den 
Peschen) und nördlich der über den 
Flutweg erschlossenen Bebauung
kann am gleichen Ort und zu den glei-
chen Zeiten eingesehen werden wie 
der Bebauungsplan.

Duisburg, den 17. Mai 2022

Link
Oberbürgermeister

Auskunft erteilt: 
Frau Steinbicker
Tel.-Nr.: 0203 283-3623

Beteiligung der Öffentlichkeit an der
Bauleitplanung gemäß § 13a Abs. 3 
Satz 1 Nr. 2 des Baugesetzbuches 
(BauGB), zugleich als Unterrichtung 
der Einwohnerinnen und Einwoh-
ner gemäß § 23 Gemeindeordnung 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) zum 
Bebauungsplan Nr. 1285 -Hochheide- 
„Stadtpark Hochheide“

Ziel und Zweck des Planentwurfs ist die 
Schaffung einer öffentlichen Grünfläche 
als Stadtpark innerhalb eines teilweise 
rückgebauten Hochhausquartiers.

Die Darstellung des Flächennutzungspla-
nes wird gemäß § 13 a Absatz 2 Num-
mer 2 BauGB im Wege der Berichtigung 
angepasst.

Der Planentwurf kann vom 27.06.2022 
bis 05.08.2022 im Internet unter
www.duisburg.de/bauleitplanung
öffentlich eingesehen werden.

Als zusätzliches Informationsangebot gem.
§ 3 Abs. 2 Planungssicherstellungsgesetz 
können die Planunterlagen beim Amt für 
Stadtentwicklung und Projektmanagement, 
Stadthaus, Friedrich-Albert-Lange-Platz 7, 
Eingang Moselstraße, 47051 Duisburg, 
eingesehen werden. Aufgrund der pan-
demischen Situation durch COVID-19 er-
geben sich auch Auswirkungen auf die 
Stadt Duisburg. Insofern sind Termine zur 
Einsichtnahme telefonisch montags bis 
donnerstags von 8:00 bis 12:00 Uhr und 
von 13:00 bis 16:00 Uhr sowie freitags 
von 8:00 bis 14:00 Uhr unter den am Ende 
des Bekanntmachungstextes aufgeführten 
Kontaktdaten innerhalb der Auslegungsfrist 
individuell zu vereinbaren. Auskünfte zu 
dem Entwurf können nur telefonisch oder 
nach vorheriger Terminabsprache gegeben 
werden. Gelegenheit zur Äußerung und 
zur Erörterung dieses Entwurfs mit der Ver-
waltung besteht ebenfalls nur telefonisch 
oder nach vorheriger Terminabsprache.

Während der Auslegungsfrist können Stel-
lungnahmen beim Oberbürgermeister der 
Stadt Duisburg, zweckmäßigerweise beim 
Amt für Stadtentwicklung und Projektma-
nagement, abgegeben werden.

Duisburg, den 25. Mai 2022

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Trappmann

Auskunft erteilt:
Herr John
Tel.-Nr.: 0203 283-2977

Gemäß Datenschutz-Grundverordnung 
wird darauf hingewiesen, dass personen-
bezogene Daten in den abgegebenen 
Stellungnahmen zum Zweck der Abwä-
gung nach dem Baugesetzbuch erhoben 
und gespeichert werden.

Weitere Informationen sowie Hinweise 
zum Datenschutz finden Sie unter
https://www.duisburg.de/datenschutz.
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Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 1285 -Hochheide-
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Bekanntmachung einer Gebäude(um)nummerierung

Aus verwaltungstechnischen Gründen war folgende Gebäude(um)nummerierung  
erforderlich:

Gemarkung Homberg:

Kirchstraße ohne Nr.	 wird	      Kirchstraße 66A

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben 
werden. Die Klage ist bei dem Verwaltungsgericht Düsseldorf, Düsseldorf, zu erheben.

Duisburg, den 18. Mai 2022

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Dirk Dörschlag

Auskunft erteilt:
Frau Schwarzbach
Tel.-Nr.: 0203 283-3982
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Bekanntmachung über die Beschluss-
fassung und die Veröffentlichung der 
Immobilienrichtwerte in Duisburg für 
den Teilmarkt von Wohnungseigentum 
2022 

Der Gutachterausschuss für Grundstücks-
werte in der Stadt Duisburg hat gemäß  
§ 193 Abs. 5 des Baugesetzbuchs (BauGB) 
und gemäß § 9 Abs. 4 i. V. m. § 38 Grund-
stückswertermittlungsverordnung Nord-
rhein-Westfalen – (GrundWertVO NRW) in 
der derzeit gültigen Fassung Immobilien-
richtwerte zum 01.01.2022 ermittelt.

Die Immobilienrichtwerte sind im zentralen 
Informationssystem der Gutachterausschüsse 
und des Oberen Gutachterausschusses für 
Grundstückswerte über den Immobilien-
markt in Nordrhein-Westfalen BORIS-NRW 
(www.boris.nrw.de) veröffentlicht.

Duisburg, den 24. Mai 2022

Der Gutachterausschuss für Grundstücks-
werte in der Stadt Duisburg

gez. Alexander Bernt
Vorsitzender

Auskunft erteilt:
Frau Lüttenberg
Tel.-Nr.: 0203 283-3530
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Rechte unter Vorlegung des Sparkassen-
buches anzumelden, da andernfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 19. Mai 2022

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das 
Sparkassenbuch Nr. 3202659599 der Spar-
kasse Duisburg für kraftlos erklärt werden. 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird 
hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten 
seine Rechte unter Vorlegung des Sparkas-
senbuches anzumelden, da andernfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 19. Mai 2022

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 4217005091  
(alt 117005090) der Sparkasse Duisburg 
wurde heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 19. Mai 2022

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3201840265  
der Sparkasse Duisburg wurde heute für 
kraftlos erklärt.

Duisburg, den 19. Mai 2022

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3202401232  
der Sparkasse Duisburg wurde heute für 
kraftlos erklärt.

Duisburg, den 19. Mai 2022

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das 
Sparkassenbuch Nr. 4201455583 der Spar-
kasse Duisburg für kraftlos erklärt werden. 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird 
hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten 
seine Rechte unter Vorlegung des Sparkas-
senbuches anzumelden, da andernfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 19. Mai 2022

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll  
das Sparkassenbuch Nr. 3208196828  
(alt 108196825) der Sparkasse Duisburg 
für kraftlos erklärt werden. Der Inhaber  
des Sparkassenbuches wird hiermit auf- 
gefordert, binnen drei Monaten seine 

Bekanntmachungen der Sparkasse 
Duisburg

Das Sparkassenbuch Nr. 3203305804  
der Sparkasse Duisburg wurde heute für 
kraftlos erklärt.

Duisburg, den 19. Mai 2022

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3211144526  
(alt 111144523) der Sparkasse Duisburg 
wurde heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 19. Mai 2022

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3202164855  
der Sparkasse Duisburg wurde heute für 
kraftlos erklärt.

Duisburg, den 19. Mai 2022

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3202474429  
der Sparkasse Duisburg wurde heute für 
kraftlos erklärt.

Duisburg, den 19. Mai 2022

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3200638496  
der Sparkasse Duisburg wurde heute für 
kraftlos erklärt.

Duisburg, den 19. Mai 2022

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand
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Bezirksregierung Düsseldorf  
Flurbereinigungsbehörde 
- Dezernat 33 - 
 

Mönchengladbach, 20.05.2022 
Dienstgebäude: 
41061 Mönchengladbach 
Croonsallee 36-40 
Tel.: 0211 / 475-9803 
Fax: 0211 / 475-9791 
E-Mail: Dezernat33@brd.nrw.de 

 
 
 
Flurbereinigung 
Wesel-Büderich 
 

Az.: 33-70702 
 
 

Ausführungsanordnung 
 
In der Flurbereinigung Wesel-Büderich wird hiermit gem. § 61 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) 
die Ausführung des Flurbereinigungsplanes Wesel-Büderich mit den folgenden Wirkungen an-
geordnet: 
 
1. Mit dem 01.08.2022 tritt der im Flurbereinigungsplan Wesel-Büderich vorgesehene neue 

Rechtszustand an die Stelle des bisherigen; das heißt, die im Flurbereinigungsplan Wesel-
Büderich enthaltene Neuordnung des Eigentums und der sonstigen privatrechtlichen und 
öffentlich-rechtlichen Verhältnisse tritt in Kraft (§ 61 Satz 2 FlurbG). 

2. Mit dem gleichen Zeitpunkt treten die Landabfindungen hinsichtlich der Rechte an den alten 
Grundstücken und der diese Grundstücke betreffenden Rechtsverhältnisse, die nicht auf-
gehoben werden, an die Stelle der alten Grundstücke. Die örtlich gebundenen öffentlichen 
Lasten, die auf den alten Grundstücken ruhen, gehen auf die in deren örtlicher Lage aus-
gewiesenen neuen Grundstücke über (§ 68 Abs. 1 FlurbG). 

3. Die Einweisung in den Besitz, die Verwaltung und Nutzung der im Flurbereinigungsplan 
Wesel-Büderich ausgewiesenen neuen Grundstücke erfolgte durch die vorläufige Besitz-
einweisung vom 19.06.2017 sowie der Ergänzungsanordnung vom 25.06.2020. Weitere 
Regelungen sind nicht erforderlich. 

 
4. Wird der ausgeführte Flurbereinigungsplan unanfechtbar geändert, wirkt diese Änderung in 

rechtlicher Hinsicht auf den 01.08.2022 zurück (§ 64 Satz 2 i.V.m. § 63 Abs. 2 FlurbG) 
5. Innerhalb einer Frist von 3 Monaten, vom ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung 

dieses Verwaltungsaktes an gerechnet, können gem. § 71 FlurbG i.V.m. § 62 Abs. 1 FlurbG 
mangels einer Einigung zwischen den Vertragspartnern bei der Flurbereinigungsbehörde 
folgende Festsetzungen beantragt werden: 
a) Angemessene Verzinsung einer eventuell vom Eigentümer zu leistenden Ausgleichs-

zahlung für eine dem Nießbrauch unterliegende Mehrzuteilung von Land durch den 
Nießbraucher (§ 69 Satz 2 FlurbG); 

b) Erhöhung oder Minderung des Pachtzinses oder anderweitiger Ausgleich infolge ei-
nes eventuellen Wertunterschiedes zwischen dem alten und neuen Pachtbesitz (§ 70 
Abs. 1 FlurbG); 

c) Auflösung des Pachtverhältnisses infolge wesentlicher Erschwernisse der Bewirt-
schaftung des neuen Pachtbesitzes (§ 70 Abs. 2 FlurbG). 

Dabei können die Anträge zu a) und b) von beiden Vertragspartnern gestellt werden, der 
Antrag zu c) nur vom Pächter. 

 
6. Es wird darauf hingewiesen, dass mit der Unanfechtbarkeit des Flurbereinigungsplanes We-

sel-Büderich die Veränderungssperren der §§ 34 und 85 Nr. 5 FlurbG enden. 
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Gründe 
 
Der Erlass der Ausführungsanordnung ist zulässig und begründet. Gemäß § 61 Satz 1 FlurbG 
ordnet die Flurbereinigungsbehörde die Ausführung des Flurbereinigungsplanes an, wenn dieser 
unanfechtbar geworden ist. Der Flurbereinigungsplan Wesel-Büderich ist unanfechtbar gewor-
den. 
Ein Aufschieben der Ausführung des Flurbereinigungsplanes widerspricht dem Gebot der zügi-
gen Abwicklung des Verfahrens und verlängert den unerwünschten Zustand der Nichtüberein-
stimmung der tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse. Die Teilnehmer üben aufgrund der vor-
läufigen Besitzeinweisung mit Überleitungsbestimmungen (einvernehmlicher Einzelfallregelun-
gen) sowie Einzelvereinbarungen bereits Besitz und Nutzung an den neuen Grundstücken aus. 
Dagegen haben sie bislang keine rechtliche Verfügungsmöglichkeit über die neuen Grundstücke. 
 
Die Ausführungsanordnung führt den im Flurbereinigungsplan vorgesehenen neuen Rechtszu-
stand herbei, verschafft den Verfahrensteilnehmern die volle rechtliche Verfügungsmöglichkeit 
über ihre Abfindungsgrundstücke und ist die Voraussetzung für die Berichtigung der öffentlichen 
Bücher.  
 
Der Erlass der Ausführungsanordnung gem. § 61 FlurbG liegt somit im öffentlichen Interesse und 
im Interesse der Beteiligten. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen die Anordnung der Ausführung des Wesel-Büderich kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe (öffentlicher Bekanntmachung) Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist 
bei der Bezirksregierung Düsseldorf, Dienstgebäude Mönchengladbach, Croonsallee 36-40, 
41061 Mönchengladbach, schriftlich oder zur Niederschrift zu erheben. 
Der Widerspruch kann auch durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments mit qualifizier-
ter elektronischer Signatur an die elektronische Poststelle der Bezirksregierung Düsseldorf er-
hoben werden. Die E-Mail-Adresse lautet: poststelle@brd.sec.nrw.de. 
Der Widerspruch kann auch durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmel-
dung nach dem de-Mail-Gesetz erhoben werden. Die De-Mail-Adresse lautet: poststelle@brd-
nrw.de-mail.de. 
Hinweis: 

Weitere Hinweise zur Widerspruchserhebung in elektronischer Form finden Sie auf der Homepage der 
Bezirksregierung Düsseldorf (www.brd.nrw.de) unter „Kontakt“.“ 

 
Anordnung der sofortigen Vollziehung 

 
Gem. § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) wird die sofortige Vollziehung 
dieses Verwaltungsaktes angeordnet mit der Folge, dass Rechtsbehelfe gegen ihn keine auf-
schiebende Wirkung haben. 
 
Gründe 
 
Nach der vorgenannten Vorschrift kann die sofortige Vollziehung angeordnet werden, wenn sie 
im öffentlichen Interesse oder im überwiegenden Interesse der Beteiligten liegt. Die Vorausset-
zungen hierfür sind für die Ausführungsanordnung in dem Flurbereinigungsverfahren Wesel-
Büderich gegeben. 
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Das Interesse des überwiegenden Teils der Verfahrensbeteiligten an der rechtlichen Ausführung 
des Flurbereinigungsplanes Wesel-Büderich überwiegt deutlich das Interesse einzelner Wider-
spruchsführer an der aufschiebenden Wirkung der eingelegten Rechtsbehelfe. Die durch die Aus-
führungsanordnung ausgelösten ineinandergreifenden Eigentumsveränderungen müssen gleich-
zeitig wirksam werden. Dies wäre nicht möglich, wenn Widersprüche einzelner Teilnehmer auf-
schiebende Wirkung hätten. 
Im Übrigen sind durch die gesetzlichen Bestimmungen des § 79 Abs. 2 FlurbG die rechtlichen 
Belange der Widerspruchsführer hinreichend gewahrt. 
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung für die Anordnung der sofortigen Vollziehung 
 
Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung kann die Wiederherstellung der aufschiebenden 
Wirkung gemäß § 80 Abs. 5 VwGO beantragt werden bei dem Oberverwaltungsgericht für das 
Land Nordrhein-Westfalen, Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster. 
Der Antrag auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung kann auch in elektronischer Form 
nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei den Verwaltungsge-
richten und Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen – ERVVO VG/FG – vom 07.11.2012 
(GV. NRW. Seite 548) in der jeweils geltenden Fassung eingereicht werden. Das elektronische 
Dokument muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach § 2 Nummer 3 des Signa-
turgesetzes vom 16. Mai 2001 (BGBl. I S. 876) in der jeweils geltenden Fassung versehen sein 
und an die elektronische Poststelle des Oberverwaltungsgerichtes übermittelt werden. Näheres 
hierzu entnehmen Sie bitte der Internet-Seite http://www.ovg.nrw.de/ unter dem Punkt Elektroni-
scher Rechtsverkehr. 
 
 

Im Auftrag 
(LS)  gezeichnet 

Ralph Merten 
 
 
Hinweis: 
Diese öffentliche Bekanntmachung finden Sie auch auf der Internetseite der Bezirksregierung Düsseldorf 
(www.brd.nrw.de) unter der Rubrik „Über uns“/“Bekanntmachungen der Bezirksregierung Düsseldorf“. 
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